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OGH 16.12.2022, 8 Ob 111/22i
Deskriptoren: Schadenersatz, Regress, Quotelung; §§ 896, 
1295, 1302, 1304 ABGB.

Sachverhalt

Die Bauherrin hat beim Umbau eines Hotels bei der Klä-
gerin die Lieferung und Montage der Fensterkonstruktio-
nen bestellt, wobei sich diese für die Montage eines Sub-
unternehmens bediente. Die Fensterkonstruktionen ent-
sprachen nicht den statischen Normen. Die Klägerin 
hatte nicht wie von ihr geschuldet eine statische Berech-
nung eingeholt. Der Bauherrin entstand durch das Ver-
schulden der Klägerin ein beträchtlicher Schaden, auf 
dessen Ersatz sie die Klägerin klagte. Während dieses Vor-
prozesses kam der Verdacht hervor, dass auch weitere Be-
teiligte für den Schaden verantwortlich waren, unter an-
derem der Monteur der Fenster, die örtliche Bauaufsicht 
und der Planer, aber auch die Beklagte, die von der Bau-
herrin mit der Projektsteuerung beauftragt worden war. 
Es wurde ein Privatgutachten über eine „Schadensquote-
lung“ eingeholt, welches allen Beteiligten aufgrund von 
deren Verhalten eine bestimmte Quote anlastete, der Be-
klagten eine solche von 10 %. Alle Beteiligten unterwar-
fen sich dem Gutachten und leisteten selbst oder im Wege 
ihres Haftpflichtversicherers entsprechend der jeweiligen 
Quote einen Schadensbeitrag, dies mit Ausnahme der Be-
klagten, die jegliche Verantwortlichkeit in Abrede stellte.
Weil die Klägerin die im Gutachten der Beklagten an-
gelastete Quote übernahm, konnte im Vorprozess ein 
(Prämien-)Vergleich erzielt werden. Die Beklagte konnte 
sich durch Zahlung eines Betrags von 1.150.000,00 be-
freien. Der Vergleich wurde – aufgrund eines Skontos – 

letztlich durch Zahlung von 1.120.000,00 erfüllt. Da-
von stammten 227.000,00 unmittelbar von der Kläge-
rin, darin 115.000,00 (der Beklagten zugewiesene Quo-
te = 10 % von 1.150.000,00).
Die Klägerin nahm mit der nunmehrigen Klage die Be-
klagte zunächst auf Zahlung von 115.000,00 in An-
spruch. Nach Vorlage eines vom Erstgericht eingeholten 
Sachverständigengutachtens schränkte sie ihr Begehren 
auf letztlich 69.000,00 sA ein. Zur Rechtswidrigkeit des 
Verhaltens der Beklagten brachte die Klägerin vor, die Be-
klagte habe weder überprüft, ob eine Fensterstatik tat-
sächlich erstellt wurde, noch ob eine Überprüfung der 
Statik stattfand. Dadurch habe sie ihre Aufgabe nicht er-
füllt, mögliche Abweichungen des aktuellen Ist-Standes 
der Planungs- und Baumaßnahmen von den geplanten 
Soll-Vorgaben rechtzeitig zu erkennen und zu beheben. 
Sie wäre laut ihrem Vertrag zum „Mitwirken beim 
Durchsetzen von Vertragspflichten gegenüber den Betei-
ligten“ und zum „Überprüfen der Planungsergebnisse 
inkl evtl Planungsänderungen auf Konformität mit den 
vorgegebenen Projektzielen“ verpflichtet gewesen.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Sie 
bestritt eine Pflichtverletzung. Sie sei nicht mit der Pro-
jektleitung beauftragt worden, diese sei bei der Bauher-
rin verblieben. Des Weiteren wandte sie unter anderem 
Unschlüssigkeit der Klage ein, unter anderem mit der 
Begründung, es sei rechtlich verfehlt, sich auf eine 
„Quotelung“ zu berufen.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Das Erstgericht gab im zweiten Rechtsgang – sein Urteil 
im ersten Rechtsgang war ohne Rechtskraftvorbehalt 
aufgehoben worden – der Klage mit einem Betrag von 
28.000,00 sA statt und wies das Mehrbegehren von 
41.000,00 ab. Es stellte den Inhalt der einzelnen Ver-
träge fest und traf soweit für das Verständnis des Revi-

Wieder einmal: Keine „Quotelung“ nach Kausalitätsanteilen

1. Es gibt kein allgemeines und klares Leistungsbild für Projektsteuerungsverträge. Welche 
Pflichten der Projektsteuerer hat, kann immer nur anhand des konkreten Einzelvertrags be-
antwortet werden.

2. Jede Partei muss die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Normen behaupten und beweisen. 
Der Nachweis einer Vertragsverletzung obliegt damit dem einen Anspruch hieraus ableiten-
den Gegner.

3. Die Verursachung eines Schadens ist eine „Ja/Nein-Kategorie“. Es ist daher verfehlt, die Ver-
ursachung mit einer bestimmten Quote anzugeben.

4. Ein Verhalten ist ursächlich für einen Erfolg, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne 
dass dann der Erfolg entfiele. Erfolgt die (angebliche) Schädigung durch ein Unterlassen, so 
ist die Kausalität dann anzunehmen, wenn die Vornahme einer bestimmten aktiven Hand-
lung das Eintreten des Erfolgs verhindert hätte.
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sionsurteils von Bedeutung zudem insbesondere folgen-
de „Feststellungen“:

„Die beklagte Partei war für die Projektsteuerung des 
Neubaus zuständig, ihr oblag daher die Koordinie-
rung und Kontrolle der Projektbeteiligten mit Aus-
nahme der ausführenden Unternehmen.“
„Die Koordinierung und Kontrolle ausführender 
Unternehmen war nicht Aufgabe der beklagten Partei. 
Die beklagte Partei hatte aber eine Warn- und Hin-
weispflicht für die Einhaltung der Ablaufschemata.“
„Für einen Laien war es nicht möglich, die vorliegen-
den Mängel zu erkennen. Ein Fachmann hingegen 
hätte aus der Vibration beim Schließen der Fenster 
auf statische Mängel schließen können. Die Mängel 
wurden weder vom Projektleiter des Bauherrn noch 
vom Architekten, noch von der örtlichen Bauaufsicht 
im Zuge der Schlussabnahme erkannt.“
„Im Bereich Statik und Befestigung traf die beklagte 
Partei das Ausmaß der Mitverursachung des Scha-
dens wie folgt:
für den Fall, dass die beklagte Partei an den neuen 
Statiker alle Vertragspunkte des Statikers DI *, auch 
welche nicht den Massivbau betrafen, nicht überbun-
den hat: 8 % (nämlich im Bereich Freigabe Werkpla-
nung 40 %); am Gesamtschaden ergibt sich somit 
6 % an Verursachung durch die beklagte Partei
für den Fall, dass die beklagte Partei an den neuen 
Statiker alle Vertragspunkte des Statikers DI *, auch 
welche nicht den Massivbau betrafen, überbunden 
hat: 16,67 % (nämlich im Bereich Freigabe Werkpla-
nung 40 %); am Gesamtschaden ergibt sich somit 
2,50 % an Verursachung durch die beklagte Partei.“
„Die Gesamtschadenssumme bei dem Bauprojekt be-
treffend die Fensterkonstruktion wurde aufgrund des 
vor dem Landesgericht Linz zu 29 Cg 87/15p zwischen 
der klagenden Partei und der D-Stiftung abgeschlosse-
nen Vergleiches vom 29.11.2021 auf EUR 1.150.000,00 
reduziert. In dieser Höhe ist zumindest der D-Stiftung 
ein Schaden aufgrund der Fensterkonstruktion des Bau-
projektes entstanden.“

Das Erstgericht vertrat rechtlich die Auffassung, auch 
die Beklagte habe ihre Pflichten verletzt und dadurch 
die Bauherrin geschädigt. Laut den Feststellungen treffe 
sie „2,5 % am Gesamtverschulden“. Sie habe der Kläge-
rin 2,5 % von 1.120.000,00 samt Zinsen zu zahlen.
Der klageabweisende Teil des Ersturteils erwuchs in 
Rechtskraft.
Das Berufungsgericht gab der gegen den klagestattge-
benden Teil des Ersturteils von der Beklagten erhobenen 
Berufung nicht Folge. Es ließ die Revision nicht zu.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die außerordent-
liche Revision der Beklagten mit einem auf gänzliche 
Klageabweisung gerichteten Abänderungsantrag.

Die Entscheidung des OGH

Die Revision ist zur Klarstellung der Rechtslage zulässig 
und auch berechtigt. Die Entscheidungen der Vorinstan-
zen werden dahin abgeändert, dass das Urteil einschließ-
lich seines in Rechtskraft erwachsenen Teils insgesamt 
lautet: „Das Klagebegehren, die beklagte Partei sei 
schuldig, der klagenden Partei 69.000,00 samt 8,58 % 
Zinsen seit 29.11.2017 binnen 14 Tagen zu zahlen, wird 
abgewiesen.“
Die Beklagte bestreitet in ihrer Rechtsrüge unter ande-
rem, sich rechtswidrig verhalten zu haben. Nicht sie 
habe die Pflicht gehabt, die Einhaltung der Vertrags-
pflichten der einzelnen Gewerke zu überwachen. Im Üb-
rigen rügt sie eine Mangelhaftigkeit des Berufungsver-
fahrens.
Weil sich schon die Rechtsrüge der Beklagten im Sinne 
des auf Klageabweisung gerichteten Revisionsantrags 
als zutreffend erweist, ist allein auf sie einzugehen:
1. Bei der Verursachung (Kausalität) ist zu prüfen, ob 
der potentiell Haftpflichtige den Schaden durch eigenes 
Verhalten verursacht hat. Ein positives Verhalten ist für 
einen Erfolg ursächlich, wenn es ihn herbeigeführt, ihn 
bewirkt hat. Nach der Formel von der conditio-sine-
qua-non ist zu fragen, ob der Erfolg (Schaden) auch 
ohne das zu prüfende Verhalten (den zu prüfenden Um-
stand) eingetreten wäre. Ein Verhalten ist ursächlich für 
einen Erfolg, wenn es nicht weggedacht werden kann, 
ohne dass dann der Erfolg entfiele. Erfolgt die (angebli-
che) Schädigung durch ein Unterlassen, so ist die Kausa-
lität dann anzunehmen, wenn die Vornahme einer be-
stimmten aktiven Handlung das Eintreten des Erfolgs 
verhindert hätte. Es muss daher versucht werden, den 
hypothetischen Verlauf bei Vermeiden der Unterlassung 
durch Setzen des gebotenen Verhaltens herauszufinden. 
Das gebotene Verhalten ist hinzuzudenken (7 Ob 
140/21w [Rz 29 f] mzN).
Die Verursachung eines Schadens ist eine „Ja/Nein-Ka-
tegorie“ (Rummel, „Schadensquotelung“ – Zur inter-
nen Schadenstragung bei Schädigung durch Mehrere, 
SV 2002 H 1, 12 [15]). Die Verursachung ist nicht ab-
stufbar (1 Ob 53/95; 7 Ob 24/13z [Pkt 3.] = ZVB 
2013/102 [Michl]).
Es ist daher verfehlt, die Verursachung mit einer be-
stimmten Quote anzugeben, wie es hier das Erstgericht 
tat („2,50 % an Verursachung“).
2. Hätte die Beklagte durch ein rechtswidriges und 
schuldhaftes Verhalten den Schaden der Bauherrin ver-
ursacht, so haftete sie mit der Klägerin zur ungeteilten 
Hand iSd § 1302 ABGB. Eine „ideelle Gewichtung von 
Verursachungsanteilen“, von der die Vorinstanzen aus-
zugehen scheinen, spielte für die Frage der Bestimmbar-
keit der Schadensteile iSd §  1302 ABGB keine Rolle 
(7 Ob 24/13z [Pkt 3] vgl allerdings zur besonderen Situ-
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ation bei mehreren fahrlässig handelnden Dienstneh-
mern 8 ObA 24/12f).
Sofern ein Schädiger aufgrund seiner Solidarschuld im 
Außenverhältnis mehr bezahlt, als er im Innenverhältnis 
zahlen müsste, steht ihm nach Maßgabe des § 896 (1) 
ABGB ein Rückgriffsanspruch zu (8 Ob 58/04v; 8 Ob 
88/19b [Pkt 2.2]; G. Kodek in Kletečka/Schauer, ABGB-
ON1.03 § 896 Rz 4; Gamerith/Wendehorst in Rummel/
Lukas, ABGB4 § 896 Rz 21). Für das Innenverhältnis 
der Schädiger stellt sich die Frage, mit welcher „Quote“ 
ein Schädiger letztlich den Schaden zu tragen hat (vgl 
Dullinger, Der „Kausalitätsbaum“ aus juristischer Sicht, 
SV 1990 H 1, 19; ferner Schacherreiter in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.08 § 1302 Rz 16, § 1304 Rz 22). 
Ihre Ermittlung ist eine Rechtsfrage (vgl §§ 896, 1304 
ABGB sowie RIS-Justiz RS0017514). Sie kann nicht 
einem Sachverständigen überlassen werden. Aufgabe 
des Sachverständigen kann allein sein dem Richter Ein-
schätzungen dazu zu liefern a) wie schadensträchtig 
dem Schadensumfang und der Schadenswahrscheinlich-
keit nach der Fehler des einen oder anderen Solidar-
schuldners objektiv ist und b) wie gravierend – abwei-
chend vom üblichen Standard – der jeweilige Sorgfalts-
verstoß ist. Diese Gewichte hat der Richter für jeden 
Beteiligten „auf die Waage“ zu legen und danach im 
Regressprozess die Schadensquoten zu verteilen (Rum-
mel, SV 2002 H 1, 16).
Im vorliegenden Fall mangelt es an Feststellungen im 
Sinne der Punkte a und b. Das Erstgericht überließ un-
zulässigerweise dem Sachverständigen die Bestimmung 
der Quoten (sowie – worauf noch einzugehen ist – die 
Beurteilung, welche Pflichten die Beklagte hatte). Es läge 
daher grundsätzlich ein sekundärer Feststellungsmangel 
vor. Diesem kommt aber keine Relevanz zu, weil sich 
der Standpunkt der Beklagten, sie habe ihre Pflichten 
nicht verletzt, als zutreffend erweist:
3. Die Beklagte schloss mit der Bauherrin einen „Pro-
jektsteuerungsvertrag“ (Beilage ./E).
Durch Projektsteuerung sollen die erheblichen Kosten- 
und Terminrisiken bei größeren Vorhaben bewältigt 
werden, indem Abläufe und Entscheidungen systemati-
siert werden (Rodewoldt in Roquette/Schweiger, Ver-
tragsbuch Privates Baurecht3 [2020] Kap IV Rz 2). Bei 
der Projektsteuerung übernimmt der Projektsteuerer 
grundsätzlich Funktionen des Bauherrn (vgl Karasek, 
ÖNORM B 21103 [2016] Rz 842; Busche in Münche-
ner Kommentar zum BGB8 [2020] § 631 Rz 159), dies 
etwa in Bezug auf Kontrolle, Koordinierung oder Pla-
nungsabwicklung (vgl Wiener/Rindler in Handbuch des 
Ziviltechnikerrechts2 [2015] 3; Lechner, Abgrenzung 
der Projektsteuerung von der örtlichen Bauaufsicht, bau 
aktuell 2018, 108 [109 f]). Von der Projektsteuerung ist 
grundsätzlich die Projektleitung zu unterscheiden (vgl 
Lechner aaO 108, 113). Sie kann aber mitbestellt wer-

den (Bock in Krauß/Weise, Beck‘sche Online-Formulare 
Vertrag [2022] Kap 4.5 Anm 9).
Es gibt kein allgemeines und klares Leistungsbild für 
Projektsteuerungsverträge (Bock aaO Anm 8; Rode-
woldt aaO Rz 3 f). Welche Pflichten der Projektsteuerer 
hat, kann immer nur anhand des konkreten Einzelver-
trags beantwortet werden. Die Haftung eines Projekt-
steuerers ist abhängig von den von ihm vertraglich über-
nommenen oder sich aus dessen Tätigkeitsbereich erge-
benden Pflichten (Moufang/Koos in Messerschmidt/
Voit, Privates Baurecht4 [2022] Kap J Rz 9a).
Jede Partei muss die für ihren Rechtsstandpunkt günsti-
gen Normen behaupten und beweisen (RS0109832 
[T1]). Der Nachweis einer Vertragsverletzung obliegt 
damit dem einen Anspruch hieraus ableitenden Gegner.
Die Klägerin – sowie grundsätzlich auch der Sachver-
ständige in seinem Gutachten, der sich insofern auf 
den Bereich der rechtlichen Beurteilung begab – ver-
wies für ihren Vorwurf, die Beklagte habe den Projekt-
steuerungsvertrag verletzt, auf die im Vertrag ange-
führten Leistungen „Mitwirken beim Durchsetzen von 
Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten“ und 
„Überprüfen der Planungsergebnisse inkl. evtl. Pla-
nungsänderungen auf Konformität mit den vorgegebe-
nen Projektzielen“.
Dabei wird übersehen, dass die eine ins Treffen geführte 
Leistung bloß auf „Mitwirken“ lautet, also gerade nicht 
auf eine (generelle) Kontrolle, ob Beteiligte ihre Ver-
tragspflichten einhalten. Gegen die Sicht der Klägerin 
spricht zudem, dass nach Pkt 8.5.3. der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen der jeweilige [Bestell]er verpflich-
tet ist, Pläne in der erforderlichen Anzahl anzufertigen 
„und diese dem Auftraggeber bzw dessen Vertreter vor-
zulegen“. Zumal nach den Feststellungen der Bauherr 
einen Projektleiter hatte (woraus sich ergibt, dass die 
Beklagte nicht mit der Projektleitung be[trau]t war), 
wären Pläne daher diesem – und nicht der Beklagten – 
vorzulegen gewesen. Dies gilt auch für die im nachfol-
genden Unterpunkt 1 angeführte „Detailstatik“ für Fas-
saden. Nach dieser Regelung hatte der [Unter]nehmer – 
hier also die mit den Fenstern be[trau]te Klägerin – die 
detaillierten statischen Berechnungen zu erstellen und 
von einem Zivilingenieur prüfen zu lassen und bei Än-
derungen „unverzüglich mit dem Auftraggeber und dem 
Planer das Einvernehmen herzustellen“; „Planer“ war 
im gegebenen Fall – wie aus dem Vertrag Beilage ./5 er-
sichtlich – die H-GmbH. Es war im Übrigen diese 
GmbH, der vertraglich ausdrücklich die „Überprüfung 
und Freigabe von Werkzeichnungen der ausführenden 
Firmen“ auferlegt wurde.
Die andere ins Treffen geführte Leistung setzt „Pla-
nungsergebnisse“ voraus, die es von der Beklagten zu 
überprüfen gilt. Aus dieser Bestimmung des Projekt-
steuerungsvertrags lässt sich ebensowenig eine Ver-
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pflichtung ableiten, zu überprüfen, ob statische Unter-
lagen, die der Bauherrin und/oder dem Planer vorzule-
gen sind, tatsächlich vorgelegt wurden.
Zumal die Statik gerade nicht der Beklagten vorzulegen 
war, vermag sich der Oberste Gerichtshof auch nicht der 
Ansicht der Vorinstanzen anzuschließen, die Beklagte 
habe in Bezug auf die „Einhaltung der Ablaufschemata“ 

eine Warn- und Hinweispflicht verletzt. Eine solche Ver-
letzung setzte eine entsprechende Kenntnis oder zumin-
dest ein Kennenmüssen des Fehlens der betreffenden 
Unterlage voraus. Derartiges ist aber nicht ersichtlich.
Weil es der Klägerin nicht gelang, eine Vertragsverlet-
zung der Beklagten darzutun, ist ihre Regressklage ab-
zuweisen.

Anmerkung
Von Hermann Wenusch

Die Entscheidung ist insoweit interessant, als 
sie (wieder einmal) klarstellt, dass ein Schaden 
nicht nach Kausalitätsanteilen aufzuteilen ist. 
In der Baupraxis wird wohl auch diese Ent-
scheidung negiert und nach wie vor werden 
die Assessoren der Haftpflichtversicherungen 
eine Zuordnung nach dem Kausalitätsbaum 
vornehmen. In den meisten Fällen werden die 
Beteiligten dies „schlucken“, was wirtschaft-
lich wohl auch mehr Sinn macht, als sich auf 
ein jahrelanges Gerichtsverfahren mit unprog-
nostizierbare Ergebnis einzulassen. Wenn es 
aber nicht gelingt, sich im „Paralleluniver-
sum“ der Baubranche zu einigen und ein 
„Spielverderber“ vor Gericht zieht, dann ist 
alles vielleicht ganz anders ... Selten in der ers-
ten Instanz, wo die Richter in Baustreitigkeiten 
allzu häufig fast reflexartig versuchen, den Akt 
zu einem Sachverständigen „auslagern“ – 

wohl in der Hoffnung, dass dessen Gutachten 
zu einem Vergleich der Parteien führt. Ist das 
vorrangige Ziel eines Vergleichs nicht zu errei-
chen, so wird das Gutachten mehr oder weni-
ger kopiert, wenn der Sachverständige halb-
wegs „vorauseilend“ gearbeitet hat.
Heikel wird‘s dann erst – wie im vorliegenden 
Fall – in den oberen Instanzen ...
Wie auch immer: Trotz den einleitenden Aus-
führungen dazu beschäftigt sich der OGH 
schließlich gar nicht mit der Schadensauftei-
lung. Er urteilt stattdessen, dass überhaupt 
keine Rechtswidrigkeit gegeben war und dass 
der Regress daher scheitern muss.
Dabei überrascht etwas, dass der OGH gera-
dezu „buchstabenklauberisch“ tätig wird, in-
dem er zB die Bedeutung des Wortes „Mit-
wirken“ ergründet – § 914 ABGB scheint es 
nicht zu geben.


